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Nachrichten immer aktuell
auf Ihrem Bildschirm

Knütgenstraße 4-6
D - 53721 Siegburg
www.rechtinfo.de
info@rechtinfo.de

T +49 (0)2241-1733-0
T +49 (0)700-rechtinfo
T +49 (0)700-732 48 46 36
F +49 (0)2241-1733-44

Mit der „Nachrichtentechnik“ RSS bleiben
Interessierte mit den neusten Nachrichten
aus der Kanzlei Göddecke stets am Ball.
Die Meldungen, die auf die Internetseite
www.kapital-rechtinfo.de eingestellt wer-
den, erscheinen so gleichzeitig auf Ihrem
Bildschirm. Sie müssen dazu nicht
ständig unsere Internetseite besuchen und
die neusten Nachrichten anklicken. Die
Meldung kommt direkt zu Ihnen.

Dieser „Abo-Service“ ist für jedermann
kostenfrei und benötigt keine Änderung
oder Aufrüstung Ihrer Computerlandschaft.
Die Software dazu gibt es von verschie-
denen Herstellern und kann in den meisten
Fällen ebenfalls kostenlos bezogen werden.

Über alle näheren Einzelheiten gibt Ihnen
diese Information Auskunft und natürlich
auch unsere Internetseite www.kapital-
rechtinfo.de unter dem Button „kapital-
rechtinfo als RSS-Feed!“.

P e r m a n e n t e r  I n f o r m a t i o n s f l u s s



Neben den bekannten Wegen – wie
Newsletter - aktuelle Meldungen und
News über das Internet zu erhalten, steht
mit RSS eine neue Möglichkeit offen,
schnell und lückenlos Informationen zu
erhalten.

Die Abkürzung RSS steht für "Really-
Simple-Syndication", eine Technologie,
die es dem Nutzer ermöglicht, Inhalte
einer Webseite zu abonnieren. Neue Inhalte
können automatisch auf den Computer
"geladen" werden; stets aktuell und ohne
Zeitverlust und zwar dann, wenn diese
veröffentlicht werden.

Entscheidende Vorteile

Der Abonnent hat den Nutzen, immer die
aktuellsten Informationen zur Verfügung
zu haben - ganz automatisch und ohne
einen erneuten Aufruf oder Besuch der
jeweiligen Internetseite.

Hinzu kommt der weitere Vorteil, dass der
User bei RSS-Feeds selber bestimmt, wann
und wie er die Informationen erhalten
möchte - anders als bei Newslettern hat
der User den "Schalter" in der Hand!

Nach der Installation des RSS-Feed-Readers
müssen Sie nur noch den Link zu unserem
RSS-Feed in das Programm entsprechend
den jeweiligen Anweisungen einfügen.
Den Link finden Sie auf unserer Internet-
seite www.kapital-rechtinfo.de unter dem
Punkt RSS-Feed.

Den kapital-rechtinfo.de-RSS-Feed er-
reichen Sie über folgenden Link, den Sie
bitte an der vorgesehenen Stelle in Ihrem
RSS-Feed-Reader eintragen:

http://kapital-rechtinfo.de/kapital-
rechtinfo/kri_rss.php

Über diesen Link erhalten Sie stets die
neuesten 10 Meldungen auf Kapital-
Rechtinfo.de.

Und wie ... Der Link ...

Wollen Sie einen RSS-Feed, wie z.B. die
aktuellen Meldungen Kapital-Rechtinfo.de
auf Ihrem Computer betrachten, benötigen
Sie einen sogenannten RSS-Feed-Reader.

Installation des RSS-Feed-Readers

Im Internet stehen Ihnen zahlreiche (auch
kostenfreie aber trotzdem leistungsfähige)
Programme zur Verfügung. Exemplarisch
möchten wir hier auf folgende (kostenfreie)
Programme hinweisen, die Sie sich einfach
herunterladen und installieren können:

Feedreader 2.90*
(http://www.feedreader.com
/ englischsprachiges Programm - kostenfrei)

FeedOwl (3.2.0.1)*
(http://www.zdnet.de/downloads/prg/u/
3/deE1U3-wc.html
/ deutsches Programm - Nach 7 Test-
Tagen lizenzfrei eingeschränkt aber aus-
reichend nutzbar!)

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass keine Haftung für die Kompatibilität
und Funktion der hier genannten Programme übernommen wird. Die
genannte Software steht in keiner Verbindung zu unserem Angebot. Die
Hinweise sollen Ihnen lediglich die Nutzung des Angebots und das
Auffinden eines geeigneten Programms erleichtern.

*

... zum kapital-rechtinfo.de-RSS-Feed

Was ist das ?

Eine neue Art der Informationsgewinnung ... kommt der Kapital-Rechtinfo.de-RSS-Feed
auf meinen Computer?


